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Nr. 49 

 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge: 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g  

 
Naturschutzrecht; 
Geplantes Naturschutzgebiet "Luisenburg-Felsenlabyrinth Wun-

siedel" und Nationales Naturmonument "Luisenburg-

Felsenlabyrinth Wunsiedel" 

 
Die Regierung von Oberfranken beabsichtigt die Erweiterung des 
Naturschutzgebietes "Luisenburg" und „Kleines Labyrinth“ in Form 
einer Neuausweisung als Naturschutzgebiet „Luisenburg-
Felsenlabyrinth Wunsiedel“ im Bereich der Stadt Wunsiedel. Zeitgleich 
beabsichtigt die Bayerische Staatsregierung die parallele Ausweisung 
von Teilen der Gebietskulisse als Nationales Naturmonument „Luisen-
burg-Felsenlabyrinth Wunsiedel“. 
 
Das geplante Naturschutzgebiet und das geplante Nationale Naturmo-
nument umfassen Flächen auf dem Gebiet der Stadt Wunsiedel in den 
Gemarkungen Wunsiedel und Tröstauer Forst-Ost. 
 
Das geplante Naturschutzgebiet hat eine Größe von ca. 101,5 ha. 
Teile dieser Fläche mit einer Größe von ca. 87 ha werden zusätzlich 
als Nationales Naturmonument geschützt. 
 
Die genaue Lage sowie die Grenzen der geplanten Schutzgebiete sind 
in Karten im Maßstab 1 : 25.000 und 1 : 5.000 eingetragen, die zu-
sammen mit dem dazugehörigen Verordnungsentwurf in der Zeit 
 
 

von 12.05.2025 bis 12.06.2025 
 

beim Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

Straße Jean-Paul-Straße 9, Bürgerservice 
 

 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme ausliegen. Zusätzlich 
dazu können die Verordnungen und Karten auf der Internetseite der 
Regierung von Oberfranken unter folgendem Link im Auslegungszeit-
raum eingesehen werden: 
 
 
https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/service/umwelt_natursch

utz/natur/index.html 
 
 
Bedenken und Anregungen können dort während dieser Auslegungs-
frist schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Art. 54 Abs. 3 BayNatSchG 
im geplanten Naturschutzgebiet ab dieser Bekanntmachung bis zum 
Inkrafttreten der Schutzverordnung, längstens ein Jahr, alle Verände-
rungen verboten sind. Die im Zeitpunkt dieser Bekanntmachung aus-
geübte rechtmäßige Bodennutzung bleibt unberührt. 
 
Zuwiderhandlungen können nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 6 BayNatSchG mit 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
 
 

gez. Peter Berek, Landrat 

Nr. 50 
 

Stadt Arzberg: 
 

1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung für die 
Städtische Sing- und Musikschule Arzberg vom 24. April 2025 

 
Auf Grund der Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt 

die Stadt Arzberg folgende 
 

Satzung 
 

§ 1 
 
Die Gebührensatzung zur Satzung für die Städtische Sing- und Musik-
schule Arzberg vom 25.04.2019 (Kreisamtsblatt Nr. 10/2019 vom 
16.05.2019), wird wie folgt geändert: 
 

§ 4 – Unterrichtsgebühren – erhält folgende Fassung: 
 
Die Unterrichtsgebühren betragen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 2 

 
Inkrafttreten 

 
 
Diese Satzung tritt am 01. September 2025 in Kraft. 
 
Arzberg, 24.04.2025  
Stadt Arzberg 
 
 

gez. Stefan Göcking, Erster Bürgermeister 

https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/service/umwelt_naturschutz/natur/index.html
https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/service/umwelt_naturschutz/natur/index.html


47 

Nr. 51 
 

Stadt Arzberg: 
 
2. Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt 
Arzberg. 
 

§ 1 Änderungen 
 
 
§ 36 Abs. 1 der Geschäftsordnung wird um den Satz 2 wie folgt er-
gänzt: 
 
Das Amtsblatt des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge ist aus-
schließlich digital unter https://www.landkreis-
wunsiedel.de/buergerservice/medien/amtsblatt abrufbar.  
 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
 
Die 2. Änderung der Geschäftsordnung tritt zum 01. Juni 2025 in Kraft. 
 
Arzberg, 24.04.2025  
 

gez. Stefan Göcking, Erster Bürgermeister 
 
 

Nr. 52 
 

Sparkasse Hochfranken: 
 

Kraftloserklärung (Art. 39 AGBGB) 
 
Der Vorstand der Sparkasse Hochfranken hat mit Verfügung vom 
23.04.2025 das von der Sparkasse Hochfranken, Anstalt des öffentli-
chen Rechts in Hof, ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 3023177698 für 
kraftlos erklärt, nachdem das Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung  
dieses Sparkassenbuches durchgeführt worden ist und Rechte Dritter 
an dem Sparguthaben nicht geltend gemacht wurden. 
 
Sparkasse Hochfranken 
 

gez. Maurer, Vorstand 

https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/medien/amtsblatt
https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/medien/amtsblatt
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